Bestätigung des Zweitstartrechtes

1) Zweitstartrecht für den Verein:

gültig ab:


Freigabe des Stammvereins:

Stempel

Unterschrift des Stammvereins
2) neues Zweitstartrecht für den Verein:

gültig ab:


Freigabe des bisherigen 2.-Vereins:

Stempel

Unterschrift des bisherigen 2.-Vereins
3) neues Zweitstartrecht für den Verein:

gültig ab:


Freigabe des bisherigen 2.-Vereins:

Stempel

Unterschrift des bisherigen 2.-Vereins
Startpass

Nibelungen-Turngau Worms e.V.

gültig für Gau- & RhTB-Wettkämpfe

Startpass-Nr.:

[image: image1.png]



wird vom Turngau eingetragen
